
EU-GESUNDHEITSPREIS 2020

„Gesunde Lebensweise“
für Städte 

und Schulen

Einreichfrist: 16.9.2020

11.00 Uhr (vormittags) MEZ

Gesundheit und 
Lebensmittel- 
sicherheit

Einreichfrist: 16.9.2020

11.00 Uhr (vormittags) MEZ



Der EU-Gesundheitspreis wird im Rahmen des dritten Gesundheitsprogramms 2014—2020 finanziert

"Wenn wir jedem Individuum das richtige Maß an Nahrung und Bewegung zukommen lassen 
könnten, hätten wir den sichersten Weg zur Gesundheit gefunden." - Hippocrates, Philosoph. 
Auch zwei Jahrtausende später gilt diese alte Weisheit noch.

Mit dem EU-Gesundheitspreis 2020 werden Initiativen von Städten und Schulen 
ausgezeichnet, die zur Förderung einer gesunden Lebensweise von Kindern 
(zwischen 6 und 18 Jahren) beigetragen haben.

Die auf diesen Aufruf hin unterbreiteten Initiativen dürfen nicht vor dem  
1. Januar 2017 beendet worden sein. Sie können zum Zeitpunkt des Aufrufs zur 
Einreichung von Bewerbungen aber durchaus bereits abgeschlossen sein oder 
noch laufen.

Bei diesen Initiativen kann es sich beispielsweise um Maßnahmen zur Förderung 
einer gesunden Ernährung, zur Sensibilisierung für ein gesundes Körpergewicht 
oder zur Prävention des Tabakkonsums, insbesondere bei jungen Menschen, 
handeln.

Auf einen Blick

@EU_Health
#EUHealthAward  #EUHPP

Einreichfrist: 16.9.2020

11.00 Uhr (vormittags) MEZ

https://ec.europa.eu/health/award/home

Preise für die Kategorie STÄDTE: 
     Erster Preis: 50 000 EUR
     Zweiter Preis: 30 000 EUR
     Dritter Preis: 20 000 EUR

Preise für die Kategorie SCHULEN: 
     Erster Preis: 50 000 EUR
     Zweiter Preis: 30 000 EUR
     Dritter Preis: 20 000 EUR

Die Preisträger

Einreichfrist: 16.9.2020

11.00 Uhr (vormittags) MEZ

• Jede Stadt mit mehr als 30 000 Einwohnern. In Ländern ohne Städte mit mehr 
als 30 000 Einwohnern kann sich die größte Stadt bewerben.
• Jede Primar- oder Sekundarschule, deren Initiativen sich an Kinder im Alter von 
6 bis 18 Jahren richten.

Wer ist teilnahmeberechtigt?


